
Beschlussauszug
aus der

11. Sitzung der Gemeindevertretung Werder 
vom 11.05.2022

Top 7.9 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Werder 
„Solarpark Heideholz“ 
hier: Beratung und Beschlussfassung zur Aufstellung
07/BV/077/2022

Der Bürgermeister übergibt die Sitzungsleitung, wegen Befangenheit, an Herrn Olaf 
Schmidt.
Frau Kmietzyk erklärt auf Nachfrage, dass ein B-Plan bis zum Satzungsbeschluss 
jederzeit aufgehoben werden kann.
Herr M. Leddermann erklärt sich bereit, den Maßnahmeplan zu konkretisieren bzw. 
weiter auszuarbeiten und das Zielabweichungsverfahren zu begleiten.Frau Kmietzyk 
drängt auf die Ausarbeitung eines Maßnahmekataloges.Herr Leddermann schlägt 
vor, eine Arbeitssitzung abzuhalten, bei der Ideen zum Maßnahmekatalog 
gesammelt werden.
Laut Aussage Frau Kmietzyk, erklärt sich der Vorhabensträger erst bei Beschluss 
der Satzung dazu bereit den Maßnahmekatalog anzunehmen.
Beschluss:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Werder beschließt für den in der 
Anlage 1 dargestellten Geltungsbereich mit einer Fläche von 71 ha und die 
Flurstücke 3, 4/1, 6, 7, 13/1, 14, 15 der Flur 2 in der Gemarkung Wodarg die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Heideholz“ 
gemäß § 12 BauGb.

 
2. Ziel des o.g. Bebauungsplans ist die Festsetzung eines sonstigen 

Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO für Produktion von grünem Strom 
mittels einer Photovoltaikanlage. Die Möglichkeit einer landwirtschaftliche 
Doppelnutzung (Agri-Photovoltaik) ist im weiteren Aufstellungsverfahren zu 
prüfen. 

 
3. Die Gemeinde Werder beantragt im Rahmen eines 

Zielabweichungsverfahrens die landesplanerische Zulassung des o. g. 
Vorhabens unter Einhaltung der durch die Landesregierung beschlossenen 
verbindlichen Anforderungen. 
Sofern eine reine Photovoltaiknutzung keine landesplanerische Zustimmung 
findet, ist die planerische Zielstellung auf eine kombinierte Agri-Photovoltaik-
Nutzung mit einer landwirtschaftlichen Produktion als Hauptnutzung und der 
Stromproduktion mittels einer Photovoltaikanlage als Sekundärnutzung 
auszurichten. 

 
4. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 

BauGB). Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt einen Antrag auf 
Zielabweichung von Ziff. 5.3 (9) LEP M-V 2016 mit den in der Anlage 2 
aufgeführten Maßnahmen.

Abstimmungsergebnis:



 Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9
davon anwesend: 9 
Stimmberechtigt: 8
Ja- Stimmen: 8 
Nein- Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V: 1 Herr Frese 

 

F. d. R. d. A.

        
Sitzungsdienst Altentreptow,      

An den Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales zur Kenntnis und Erledigung.

Ellgoth
Die Bürgermeisterin 
der geschäftsführenden Gemeinde
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